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Rechtsprechung

Links Garten- und Landschaftsbauer/Dachbegrünung
Ein umfangreiches Leistungs-
spektrum – von der individuellen 
Planung und Gestaltung über die 
Umsetzung bis hin zur anschlie-
ßenden Garten- und Baumpflege 
– bietet die Firma Gärtnerhof 
GmbH. Auf der einladend gestal-

teten Internetseite finden Sie u. a. eine Referenzliste, anhand 
derer die Umsetzung einer Auswahl an Projekten mit zahl-
reichen Bildern und Beschreibungen ideenreich dokumentiert 
wird und somit viele Beispiele sowie Anregungen für eigene 
Projekte bereithält. ➜ [GE150905]

Die Firma Brock Garten- und Landschaftsbau GmbH be-
wirbt auf ihrer Homepage neben den gängigen baulichen 
und gärtnerischen Leistungen auch eine besonders „effekt-
volle Inszenierung“ der Gartenanlage durch den Einsatz von 

verschiedensten Lichtelementen wie beispielsweise LED-Be-
leuchtungen an Zuwegungen und Pkw-Zufahrten sowie 
Stufen- und Pflanzengruppenbeleuchtungen mit Bodenstrah-
lern. Gegen eine geringe Aufwandsentschädigung können Sie 
auf Wunsch auch einen Termin zur Probebeleuchtung Ihres 
Gartens vereinbaren. ➜ [GE150906]

Auf der Internetplattform gruendaecher.de finden Sie aller-
hand interessante Fachinformationen rund um das Thema 
Dachbegrünung. In kurzen Infotexten werden die Vorteile 
aufgezeigt und in einer übersichtlichen Argumentationsstruk-
tur den verbreiteten Negativansichten gegenübergestellt. Des 
Weiteren erhalten Sie Checklisten, Informationen über Förder-
programme sowie zur Bau- bzw. Vegetationstechnik. Das 
Angebot wird durch eine umfangreiche Bildergalerie bereits 
umgesetzter Projekte und eine Liste der häufigsten Fragen mit 
dazugehörigen Antworten abgerundet. ➜ [GE150907]

Dieses Heft enthält einen Beihefter der Firma Skrobek + Skrobek, Mehringdamm 99, 10965 Berlin.


